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Luftsportgeräte-Muster: 
 

 
BRISTELL 

 
Betroffene Seriennummern: 
 

 
Gemäß Mandatory Service Bulletin  ALL-SB-0-0-0-0-0001-2025 
 

 
Gerätekennblatt-Nr.: 
 

 
66253 

 
Mitgeltende Unterlagen: 

 
BRM Bristell Mandatory Service Bulletin   
ALL-SB-0-0-0-0-0001-2025 
 

 
Hersteller: 

 
BRM AERO s.r.o., Letecka 255, CZ-686 04 Kunovice 
 

 
Musterbetreuer: 
 

 
BRM AERO s.r.o. 

 
Anlass: 

 
Bei der Wartung dieses Baumusters wurden fehlende Niete an 
Aussteifungswinkeln an einem Rumpfspant festgestellt. 
Hierdurch kann die strukturelle Integrität und damit die 
Lufttüchtigkeit beeinträchtigt sein. Auf Veranlassung durch den 
Hersteller sind die Kontrolle und Abhilfemaßnahme 
verpflichtend durchzuführen. 
 

 
Maßnahmen: 
 

 
Kontrolle auf fehlende Niete und Installation der Niete gemäß 
Mandatory Service Bulletin 
 

 
Durchführung und Fristen: 

 
1) Kontrolle gemäß der Anweisung des Herstellers vor 

dem nächsten Flug. 
2) Die Durchführung kann durch eine sachkundige Person 

oder sachkundigen Betrieb erfolgen.  
3) Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen 

aufzunehmen und dem Prüfer Klasse 5 bei der nächsten 
Jahresnachprüfung vorzulegen. 

 
 
Hinweis des Luftsportgeräte-
Büros: 
 

 
Für die Durchführung der Wartungsmaßnahmen ist der Halter 
verantwortlich. Bei Fragen bitte den Musterbetreuer/Hersteller 
kontaktieren. 
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Anmerkungen: 
 
 

 

 
Gemäß § 14 Abs. 2 Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) 
dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der 
Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb 
genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen 
ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., 
Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen. 
LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter www.daec.de publiziert. 
 
 

http://www.daec.de/

